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Regierung von Mittelfranken Stand: 01.02.2012 
- Ausbildungszentrum für Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare - 

 
 

B e i b l a t t  
 

zum Zuweisungsschreiben für das Pflichtwahlpraktikum 
 

in den Berufsfeldern  2 (Verwaltung), 
 4 (Wirtschaft),  
 5 (Arbeits- und Sozialrecht) und  
 7 (Steuerrecht) 

 

Einstellungstermin 2010 H 
 
 

1. Stationsausbildung 
 
Während des Pflichtwahlpraktikums in den Berufsfeldern 2, 4, 5 und 7 und bis zum Tag 
des Ausscheidens aus dem Vorbereitungsdienst leitet die Regierung von Mittelfranken 
Ihre Ausbildung (§ 45 Abs. 2 JAPO); Ihr Dienstvorgesetzter ist der Regierungspräsident 
(§ 52 Abs. 1 Satz 4 JAPO). Der Leiter der jeweiligen Ausbildungsstelle und der jeweilige 
Ausbilder sind Ihre Vorgesetzten (§ 52 Abs. 2 JAPO). 
 
Bitte treten Sie den Dienst bei Ihrer Ausbildungsstelle pünktlich an. Wir bitten Sie, sich 
rechtzeitig vor Dienstantritt mit Ihrem Ausbilder/Ihrer Ausbilderin telefonisch in Verbin-
dung zu setzen, um den Termin zur ersten Vorsprache und das weitere Arbeitsprogramm 
Ihrer Stationsausbildung zu vereinbaren. 
 
Wenn Sie   d r e i   Tage vor Beginn der Station noch kein Zuweisungsschreiben 
erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der Regierung. 
 
 

2. Arbeitsgemeinschaften 
 
 
Wenn Sie das Pflichtwahlpraktikum in Mittelfranken ableisten, sind Sie verpflichtet, an der 
begleitenden Arbeitsgemeinschaft in dem von Ihnen gewählten Berufsfeld teilzunehmen. 
 
Wenn Sie keinen Terminplan für eine Arbeitsgemeinschaft erhalten haben, konnte für Ih-
ren Einstellungsjahrgang wegen der geringen Teilnehmerzahl leider keine Arbeitsge-
meinschaft in dem von Ihnen gewählten Berufsfeld eingerichtet werden (Ziffer 2.1.2 der 
Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien der Justiz und des 
Innern vom 28.04.2005 [AllMBl 2005, S. 160] i. d. F. vom 01.10.2007 [AllMBl 2007, S. 
785], veröffentlicht auf der Homepage des Landesjustizprüfungsamtes). 
 
Soweit in Mittelfranken wegen zu geringer Teilnehmerzahl keine Arbeitsgemeinschaft 
angeboten werden kann, sind die Rechtsreferendare im Bereich der Regierung von Mit-
telfranken berechtigt, die entsprechende Arbeitsgemeinschaft in dem gewählten Berufs-
feld bei der Regierung von Oberbayern in München zu besuchen. Hierfür ist lediglich eine 
kurze Mitteilung an die Regierung von Mittelfranken erforderlich; eine gesonderte Anmel-
dung bei der Regierung von Oberbayern ist nicht nötig. Die Terminpläne für die Arbeits-
gemeinschaften in Oberbayern können von der Homepage der Regierung von Oberbay-
ern unter http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ heruntergeladen werden. Für den 
Besuch der oberbayerischen Arbeitsgemeinschaften im Pflichtwahlpraktikum können Rei-
sekosten leider nicht erstattet und Trennungsgeld nicht gewährt werden. 
 

http://www.justiz.bayern.de/pruefungsamt/referendare/
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Bitte beachten Sie, dass die Regierung von Oberbayern keinerlei Skripten an Rechtsrefe-
rendare ausgibt, die nicht bereit sind, die Arbeitsgemeinschaften in Oberbayern zu besu-
chen. 
 
Wenn Sie das Pflichtwahlpraktikum im Inland außerhalb von Mittelfranken ableisten, 
sind Sie verpflichtet, entweder die begleitende Arbeitsgemeinschaft in Mittelfranken zu 
besuchen (sofern eine solche angeboten wird) oder an einer Arbeitsgemeinschaft der öf-
fentlichen Verwaltung der für den Ausbildungsort zuständigen Regierung teilzunehmen, 
sofern entsprechende Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. Um eine Teilnahme-
genehmigung an einer Arbeitsgemeinschaft außerhalb von Mittelfranken müssen 
Sie sich selbst bemühen (Ausnahme: Regierung von Oberbayern). 
 
Sollte Ihnen die für den gewählten Ausbildungsort zuständige Regierung mitteilen, dass 
Sie dort nicht in eine Arbeitsgemeinschaft übernommen werden können, sind Sie ver-
pflichtet, an der Arbeitsgemeinschaft in Mittelfranken (sofern eine solche angeboten wird) 
teilzunehmen, wenn Sie nicht im Einzelfall auf Antrag wegen Unzumutbarkeit befreit wer-
den. Für den Fall, dass die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft am Ort der Ausbil-
dungsstelle möglich ist, ist eine Befreiung nicht vorgesehen (§ 50 Abs. 2 Satz 2 JAPO). 
 
Wenn aufgrund eines Auslandsaufenthalts eine Teilnahme an einer Arbeitsgemein-
schaft in Bayern nicht möglich ist, besteht keine Pflicht zur Teilnahme an Arbeitsgemein-
schaften und Lehrgängen (Ziffer 3.6.2 der Gemeinsamen Bekanntmachung vom 28. April 
2005 i. d. F. vom 01.10.2007). 
 
Wenn während eines Auslandsaufenthalts keine Verpflichtung zur Teilnahme an Arbeits-
gemeinschaften und Lehrgängen besteht oder wenn eine Befreiung von der Teilnahme-
pflicht an einer Arbeitsgemeinschaft im Einzelfall beantragt wird, ist eine Bestätigung vor-
zulegen, dass der versäumte Unterrichtsstoff eigenverantwortlich und selbstständig 
nachgearbeitet wird (Ziffer 3.6.2 der Gemeinsamen Bekanntmachung vom 28. April 2005 
i. d. F. vom 01.10.2007). Ein Formblatt ist auf der Homepage der Regierung von Mittel-
franken eingestellt. 
 
Wir empfehlen Ihnen in Ihrem eigenen Interesse, eine Kollegin oder einen Kollegen 
zu beauftragen, Ihnen die in der Arbeitsgemeinschaft ausgeteilten Skripten zu be-
sorgen. Eine Zusendung der Skripten durch die Regierung ist leider nicht möglich. 
 
Berufsfeld 7 (Steuerrecht): 
 
Für das Berufsfeld 7 (Steuerrecht) wird die Arbeitsgemeinschaft 4.7, falls die erforderli-
che Mindestteilnehmerzahl erreicht wird, in Form eines geschlossenen Lehrganges 
durchgeführt. Für die Dauer des Steuerrechtslehrganges sind Sie von anderweitigen Ver-
anstaltungen bei den Ausbildungsstellen befreit. Urlaub kann während dieses Lehrgan-
ges grundsätzlich nicht gewährt werden. Sollten Sie während dieses Steuerrechtslehr-
ganges erkranken, so ist bereits bei einer Fehlzeit von einem Tag ein ärztliches Attest 
vorzulegen. Über Ort, Inhalt und Verlauf des Lehrganges gibt der dem Zuweisungs-
schreiben beigefügte Terminplan Auskunft. Sie werden gebeten, die im Internet auf 
der Homepage der Regierung von Oberbayern verfügbaren Skripten   v o r   Beginn 
des Steuerrechtslehrganges durchzuarbeiten. 
 
 

http://www.justiz.bayern.de/pruefungsamt/referendare/
http://www.justiz.bayern.de/pruefungsamt/referendare/
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/z24_referend/Z24_041nacharbeit.doc
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3. Auslandsaufenthalt 
 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei einer Ausbildung im Ausland 
 
a) für die Dauer des Auslandsaufenthaltes ein Zustellungsbevollmächtigter in Deutsch-

land - auch für Mitteilungen im Prüfungsverfahren - zu bestellen ist, 
 
b) Reisetage nicht zum Auslandsaufenthalt zählen und hierfür Urlaub zu beantragen ist, 
 
c) Reisekosten und Zuschüsse nicht gewährt werden, 
 
d) die Teilnahme am schriftlichen und mündlichen Teil der Zweiten Juristischen Staats-

prüfung nicht beeinträchtigt werden darf, 
 
e) sowohl das Pflichtwahlpraktikum als auch der Vorbereitungsdienst mit dem Tag der 

Zustellung eines negativen Prüfungsergebnisses aus dem schriftlichen Teil der Zwei-
ten Juristischen Staatsprüfung vorzeitig endet (§ 56 Satz 1 Nr. 2 JAPO). 

 
Für Länder, für die ein Visum erforderlich ist, wird auf Antrag von der Regierung eine 
sog. Visabestätigung ausgestellt (Berufsfelder 2, 4, 5 und 7). Diese Bestätigung kann 
auch in englischer und französischer Sprache erteilt werden. 
 
Für im Ausland entstehende Aufwendungen in Krankheitsfällen ist gemäß § 17 SGB V 
eine Leistungspflicht des Arbeitgebers vorgesehen. Für Länder der EU oder Länder, mit 
welchen Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen wurden, können im Allgemeinen 
Leistungen der Krankenkasse durch eine im Ausland ansässige Krankenkasse gewährt 
werden. Den für die Gewährung von Leistungen notwendigen Vordruck stellt die deut-
sche Krankenkasse bereits vor Verlassen der Bundesrepublik aus. In diesen Fällen ist es 
ratsam, rechtzeitig vorher bei der Krankenkasse anzufragen, ob, in welchem Umfang und 
unter Beachtung welcher Formalitäten im Ausland Leistungen gewährt werden. Sofern 
keine zwischen- oder überstaatlichen Vereinbarungen bestehen, hat nach § 17 SGB V 
der Arbeitgeber dem im Ausland erkrankten Rechtsreferendar die bei seiner Kranken-
kasse zustehenden Leistungen zu gewähren. Die Krankenkasse hat dem Arbeitgeber 
nach § 17 Abs. 2 SGB V die von ihm verauslagten Kosten in Höhe des Betrages zu er-
statten, der bei Erbringung der Leistung im Inland aufzuwenden gewesen wäre. 
 
Zuständige Stelle für die Abwicklung der Krankheitsfälle im Ausland im Rahmen des § 17 
SGB V ist das 

Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Bayreuth 

Postfach 10 02 64 
95402 Bayreuth. 

 
Der Abschluss einer zusätzlichen Krankenversicherung für das Ausland wird nach-
drücklich empfohlen. 
 
Außerdem bitten wir Sie dringend darum, sich bei Ausbildungsstellen im Ausland selbst 
um die Ausstellung Ihres Zeugnisses zu bemühen. Dieses ist (3-fach) unmittelbar nach 
Beendigung der Auslandsstation bei der Regierung (nicht beim Oberlandesgericht 
Nürnberg) vorzulegen.  
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4. Nebentätigkeiten und zusätzliches Stationsentgelt 
 
Für die Genehmigung von Nebentätigkeiten ist auch während der Zeit des Pflichtwahl-
praktikums im Bereich der öffentlichen Verwaltung (Berufsfelder 2, 4, 5 und 7) weiterhin 
das Oberlandesgericht Nürnberg zuständig. Anträge auf Genehmigung von Nebentätig-
keiten sind deshalb stets dort einzureichen. Für die Anrechnung der Einkünfte aus einer 
Nebentätigkeit kommt § 65 Abs. 1 BBesG zur Anwendung. 
 
Sollten Sie von Ihrer Ausbildungsstelle für die Tätigkeit, die Teil der Referendarausbil-
dung ist, ein zusätzliches Entgelt erhalten, erfolgt eine Anrechnung nach § 65 Abs. 2 
BBesG. Ein zusätzliches Stationsentgelt ist deshalb anzeigepflichtig. 
 
 

5. Ausbildung zwischen dem Pflichtwahlpraktikum und der mündlichen Prüfung 
 
Wenn Ihr Zuweisungsschreiben für die Zeit zwischen dem Pflichtwahlpraktikum und der 
mündlichen Prüfung keine andere Ausbildungsstelle ausweist (§ 48 Abs. 3 Satz 2 JAPO), 
setzen Sie die Ausbildung nach Beendigung des Pflichtwahlpraktikums bis zum Aus-
scheiden aus dem Vorbereitungsdienst (i. d. R. bis zur Bekanntgabe der Prüfungsge-
samtnote der Zweiten Juristischen Staatsprüfung, also bis zum Tag der mündlichen Prü-
fung, § 56 Satz 1 Nr. 1 JAPO) bei der Stelle fort, bei der Sie das Pflichtwahlpraktikum 
abgeleistet haben (§ 48 Abs. 3 Satz 1 JAPO). In diesem Fall sind Sie verpflichtet, Ihre 
Ausbildungsstelle darüber zu informieren, dass Sie die Ausbildung dort über das Pflicht-
wahlpraktikum hinaus bis zum Tag der mündlichen Prüfung (ab Mitte April bzw. Mitte Ok-
tober) fortsetzen. Sie verbleiben damit im Zuständigkeitsbereich der Regierung, die für 
Sie für Urlaub und Krankheitsfälle in dieser Zeit zuständig ist. Eine gesonderte Zuwei-
sung erfolgt nicht. Im Fall des Nichtbestehens der Prüfung endet der Vorbereitungsdienst 
vorzeitig mit der Zustellung des Prüfungsergebnisses (§ 56 Satz 1 Nr. 2 JAPO). Mit der 
Bekanntgabe des Ergebnisses des schriftlichen Teils der Zweiten Juristischen Staatsprü-
fung ist etwa ab 10. April bzw. 10. Oktober zu rechnen. 
 
Zwischen dem Pflichtwahlpraktikum und dem mündlichen Teil der Zweiten Juristischen 
Staatsprüfung findet noch eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft der Justiz und der Ver-
waltung statt. Die Terminpläne für diese Arbeitsgemeinschaft 4b erhalten die Rechtsrefe-
rendare aus allen 7 Berufsfeldern vom Oberlandesgericht Nürnberg. 
 
 

6. Mündliche Prüfung 
 
Im mündlichen Teil der Zweiten Juristischen Staatsprüfung wird sich ein Anteil von etwa 
15 Minuten auf den Prüfungsstoff aus dem von Ihnen gewählten Berufsfeld beziehen 
(§ 65 Abs. 3 Satz 1 JAPO). Die Wahl dieses Berufsfeldes gilt auch als unwiderrufliche 
Wahl des Berufsfeldes für etwaige Prüfungswiederholungen (§ 61 Abs. 4 JAPO). 
 
 

7. Urlaub/Krankheit/Änderung der persönlichen Verhältnisse 
 
7.1 Für die Gewährung von Urlaub ist, solange sich Ihre Ausbildungsstelle im Bereich 

der öffentlichen Verwaltung befindet (Berufsfelder 2, 4, 5 und 7), die Regierung zu-
ständig (§ 53 Abs. 3 JAPO). Der Urlaubsantrag muss rechtzeitig vor Antritt des Ur-
laubes gestellt werden. 
 

 Bitte reichen Sie Ihre Urlaubsanträge und Krankmeldungen ausschließlich über Ihre 
Ausbildungsstelle bei uns ein und melden Sie uns auf demselben Weg sämtliche 
Änderungen Ihrer persönlichen Verhältnisse unter Verwendung der entsprechenden 
Formblätter. Alle erforderlichen Formblätter stehen im Internet auf der Homepage 
der Regierung von Mittelfranken zum "download" bereit. 

 

http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt1/abt_z2_4_005form.htm
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 Die Ausbildungsstellen versehen die von den Rechtsreferendaren vorgelegten Ur-
laubsanträge, Krankmeldungen und Meldungen der Änderungen der persönlichen 
Verhältnisse mit einem Sichtvermerk und geben diese dann an die Regierung wei-
ter. Der Dienstweg ist unbedingt einzuhalten (über die Ausbildungsstelle an die Re-
gierung). 

 
7.2 Gemäß Ziffer 3.1 der Gemeinsamen Bekanntmachung vom 28. April 2005 i. d. F. 

vom 01.10.2007 kann Urlaub nicht gewährt werden, wenn er weniger als drei zu-
sammenhängende Arbeitstage umfasst. 

 
 Außerdem darf die Urlaubsgewährung nicht dazu führen, dass die reine Stations-

ausbildung (ohne Lehrgänge) weniger als 4 Wochen dauert. 
 
 Nach dem IMS vom 02.10.1997 - Az. IZ2-0603.1-17 - sind Anträge auf Ansparung 

von Erholungsurlaub nach § 11 UrlV abzulehnen, weil sie mit den Zielen des Vorbe-
reitungsdienstes nicht vereinbar sind und deshalb dienstliche Belange eine Stattga-
be nicht zulassen 

 
7.3 Bitte beachten Sie, dass Sie im Jahr des Ausscheidens aus dem Vorbereitungs-

dienst nur einen gekürzten Urlaubsanspruch haben. 
 
Wir gewähren deshalb 
 
a) bei der Frühjahrseinstellung 
 

 3/12 des Jahreserholungsurlaubsanspruches vorab. Dies sind 
 

 bei Anspruch auf 26 Arbeitstage  7 Arbeitstage, 
 bei Anspruch auf 29 Arbeitstage  7 Arbeitstage und 
 bei Anspruch auf 30 Arbeitstage 8 Arbeitstage. 
 
b) bei der Herbsteinstellung 
 

 9/12 des Jahreserholungsurlaubsanspruches vorab. Dies sind 
 

 bei Anspruch auf 26 Arbeitstage  20 Arbeitstage, 
 bei Anspruch auf 29 Arbeitstage  22 Arbeitstage und 
 bei Anspruch auf 30 Arbeitstage 23 Arbeitstage. 

 
Begründung zu a) Frühjahrseinstellung: 
Bei Nichtbestehen des schriftlichen Prüfungsteils würden Sie etwa Mitte April aus-
scheiden und hätten deshalb nur Anspruch auf 3/12 des Jahresurlaubs (für die Zeit 
vom 1. Januar bis 30. März). Bei einem Termin für die mündliche Prüfung im Mai 
erhöht sich Ihr Anspruch auf 4/12; wenn Ihr Prüfungstermin im Juni liegt, bekommen 
Sie 5/12 des Jahresurlaubs. Die 3/12 des Jahresurlaubs übersteigende Zahl der Ih-
nen zustehenden Urlaubstage kann erst dann festgesetzt und eingebracht werden, 
wenn der Tag der mündlichen Prüfung feststeht. 
 
Begründung zu b) Herbsteinstellung: 
Bei Nichtbestehen des schriftlichen Prüfungsteils würden Sie etwa Mitte Oktober 
ausscheiden und hätten deshalb nur Anspruch auf 9/12 des Jahresurlaubs (für die 
Zeit vom 1. Januar bis 30. September). Bei einem Termin für die mündliche Prüfung 
im November erhöht sich Ihr Anspruch auf 10/12; wenn Ihr Prüfungstermin im De-
zember liegt, bekommen Sie 11/12 des Jahresurlaubs. Die 9/12 des Jahresurlaubs 
übersteigende Zahl der Ihnen zustehenden Urlaubstage kann erst dann festgesetzt 
und eingebracht werden, wenn der Tag der mündlichen Prüfung feststeht. 
 

http://www.justiz.bayern.de/pruefungsamt/referendare/
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8. Dienstreisen/Reisekosten/Trennungsgeld 
 
Die Erstattung der Reisekosten und die Gewährung von Trennungsgeld erfolgt nach dem 
Bayer. Reisekostengesetz (BayRKG) und der Bayerischen Trennungsgeldverordnung 
(BayTGV). Zuständig ist für die Zeit, in welcher sich Ihre Ausbildungsstelle im Pflicht-
wahlpraktikum im Bereich der öffentlichen Verwaltung befindet (Berufsfelder 2, 4, 5 und 
7), und danach bis zum Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst das Landesamt für 
Finanzen. Die Abrechnung für Reisekosten und Trennungsgeld ist deshalb beim  
 

Landesamt für Finanzen, Referat 3R3 
Dienststelle Regensburg 

- Zentrale Reisekostenabrechnungsstelle Weiden - 
Postfach 27 53 

92617 Weiden/Opf. 
 

einzureichen. Auf das diesbezügliche Hinweisblatt des Landesamts für Finanzen auf der 
Homepage der Regierung von Mittelfranken wird verwiesen.  
 

Ansprüche nach dem Bayerischen Reisekostengesetz und der Trennungsgeldverordnung  
erlöschen jeweils nach einer Ausschlussfrist von einem halben Jahr! 

 
Reisekosten und Trennungsgeld sind gesondert zu beantragen. Bitte beachten Sie, dass 
Sie die Buchungsstellen angeben müssen. Diese lauten für die Berufsfelder im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung (2, 4, 5 und 7) bis zum Ausscheiden aus dem Vorbereitungs-
dienst für Reisekosten 03 02/527 71 UT 10 und für Trennungsgeld 03 02/453 71 UT 10. 
Ohne Angabe dieser Buchungsstelle wird Ihr Antrag nicht bearbeitet und kommentarlos 
an Sie zurückgeschickt. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an folgenden Ansprechpartner bei der ZASt Weiden, der Sie 
gegebenenfalls mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter weiterverbinden wird: 
 

Herr ROS Peter Schraml (Tel. 0961 401885-140). 
 
Um Beachtung der Sprechzeiten wird gebeten. Diese sind:  
Montag bis Donnerstag 08:30 bis 11:30 Uhr, nachmittags nach Vereinbarung, 
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr. 
 
Aus dienstunfallrechtlicher Sicht ist es erforderlich, dass Sie sich bei Dienstreisen, die 
eventuell im Rahmen Ihrer Ausbildung bei in- und ausländischen Ausbildungsstellen an-
stehen, in jedem Einzelfall das Ausbildungsinteresse vor Antritt der Reise durch Ihren 
Ausbilder schriftlich bestätigen lassen. 
 
Während eines evtl. erforderlichen Ergänzungsvorbereitungsdienstes nach Nicht-
bestehen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung können Reisekosten nicht mehr 
erstattet werden. 
 
Fahrten zur mündlichen Prüfung: 
 

Für die Abrechnung der Reisekosten für die Fahrten zur mündlichen Prüfung der Rechts-
referendare, die im Pflichtwahlpraktikum die Berufsfelder 2, 4, 5 und 7 gewählt haben, ist 
ebenfalls das Landesamt für Finanzen, Zentrale Reisekostenabrechnungsstelle in Wei-
den zuständig. Falls Ihr Wohnort bzw. Ihre Ausbildungsstelle (ausschlaggebend ist der 
zum Prüfungsort näher liegende Ort) außerhalb des Verkehrsverbundes für den Groß-
raum Nürnberg (VGN) liegen sollte, setzen Sie sich bitte vor der Beschaffung der Fahr-
karte mit der ZASt in Weiden in Verbindung, die Ihnen Auskunft über die erstattungsfähi-
gen Fahrtkosten geben kann.  

http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/z24_referend/merkblatt_reisekosten_lff.pdf

